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S ä c h s i s c h e r  F l ü c h t l i n g s r a t  e.V.


Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.  Kreischaer Straße 3    01219 Dresden
Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft PRO ASYL
Dresden, den 19.12.2005

PRESSEERKLÄRUNG

2005 vergibt der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. erstmals die „Rote Karte für die inhumanste Behörde im Umgang mit Flüchtlingen“, mit der wir auf besonders restriktives Behördenhandeln gegen Asylsuchende und Geduldete in Sachsen aufmerksam machen. Sie wird künftig einmal im Jahr, anlässlich des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember, vergeben. 

Da wir nicht nur besonders negativ auffallende Behörden vorstellen wollen, sondern auch jene, die sich durch das Bemühen um einen korrekten und freundlichen Umgang mit Flüchtlingen auszeichnen, vergeben wir gleichzeitig die „Regenbogenkarte“ für die ausländerfreundlichste Behörde. Am 20.12.2005, um 15:00 Uhr, überreichen wir diese der Sozialbürgermeisterin Frau Dr. Findeiß, stellvertretend für ihre Behörde der Stadt Zwickau. Gründe hierfür sind zum einen, die Regelung zur dezentralen Unterbringung für Asylbewerber und Geduldete vom 01.07.2003 bis 31.12.2004. Diese ermöglichte es u.a. auch Familien ab drei Personen mit langjährigem Aufenthalt (§ 2 AsylbLG) aus humanitären Gründen außerhalb eines Asylbewerberheimes unterzubringen. Einen weiteren positiven Aspekt stellt die generelle Bargeldauszahlung anstelle von Sachleistungen für Flüchtlinge, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, dar.

Die erste „Rote Karte“ erhält von uns am 20.12.2005 um 15:00 Uhr die Ausländerbehörde des Landkreises Döbeln .

Diese Behörde fällt seit Jahren durch abweisenden Umgang mit Flüchtlingen und deren Unterstützern, durch erstaunlichen Einfallsreichtum bei der Ablehnung von Anträgen und der Sanktionierung von Flüchtlingen sowie durch außergewöhnlich lange Fristen für die Bearbeitung von Anträgen auf. Zu unserer Entscheidung haben letztlich auch wiederholte mündliche Beschwerden gegen einzelne Behördenmitarbeiter beigetragen.

Beispielhaft dafür:

Freiwillige Ausreise erwünscht? 2004 lehnte die Ausländerbehörde des Landkreises Döbeln ab, einem afghanischen Staatsbürger mit Duldung eine befristete Aufenthaltsgenehmigung zum Zweck der freiwilligen Ausreise zu seiner Ehefrau in Polen zu erteilen. In der Begründung hieß es, dass er ja nach Afghanistan ausreisen und von dort das Visumsverfahren nach Polen betreiben könne. Zu dieser Zeit galt noch das bundesweite Verbot von Abschiebungen nach Afghanistan.

Die Gedanken sind frei? Einem anderen jungen Asylsuchenden zog die Ausländerbehörde einen Teilwert des Bekleidungsgutscheines ein, weil der den Gutschein angeblich zweckentfremdet einsetzen wollte. Dies geschah anlässlich der freiwilligen persönlichen Nachfrage des Flüchtlings in der Ausländerbehörde, ob er mit dem Gutschein auch ein Armband kaufen dürfe. In der Begründung der Behörde war zu lesen: „Dass der beabsichtigte Kauf nicht zustande gekommen ist, spielt keine Rolle. Wenn Sie sich in der Lage sahen, die doch recht knapp bemessenen Mittel für einen Luxusartikel einzusetzen, so ergibt sich daraus, dass zumindest in Höhe des Luxusartikels kein Bedarf besteht“. Eine Belehrung, welche Artikel für die Gutscheine erworben werden dürfen, hatte der Betroffene zuvor nie erhalten.

Sind nur staatliche Interessen entscheidend wenn es um Menschenrechte geht? 

Gegenwärtig streitet ein Iraner mit der Ausländerbehörde des Landkreises Döbeln um die Genehmigung, für die Ausübung seiner religiösen Pflichten als Mormone regelmäßig den Landkreis verlassen und seine Religionsgemeinschaft in Mittweida besuchen zu dürfen. Die Mormonengemeinde kommt für die Fahrtkosten auf und setzt sich für die Erteilung der Genehmigung ein. Die Ablehnung der Ausländerbehörde bemüht alle denkbaren Gründe, die gegen diesen Antrag sprechen, erwähnt in ihrer Begründung jedoch mit keinem Wort, dass das Grundgesetz jedem Menschen die freie Ausübung seiner Religion zugesteht.

Wir machen die Behörden nicht verantwortlich für die Gesetzte mit denen sie arbeiten müssen, doch wir sehen sie in der Verantwortung mit jedem Antragsteller respektvoll umzugehen, Ermessen nicht einseitig zugunsten des Staates auszulegen und das Verwaltungsverfahren gerade bei jenen Menschen korrekt einzuhalten, die auf ihr korrektes Handeln besonders angewiesen sind.

gez. Johanna Stoll

Vorsitzende des SFR e.V.
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